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Eine Vielzahl von Konzernen setzen für die Erstellung ihrer fi nanziellen Konzernbe-
richterstattung Softwareprodukte ein. Auch in diesem Bereich gilt, dass ein wirk-
sames Internes Kontrollsystem (in der Folge mit IKS abgekürzt), als wichtiges Manage-
mentinstrument zur Unterstützung für die Erreichung von Unternehmenszielen und 
als Bestandteil einer guten Corporate Governance, vorhanden sein muss.

Nach den International Standards on Auditing (ISA) werden unter IKS alle von den 
Exekutiv-Organen angeordneten Vorgänge, Methoden und Massnahmen verstanden, 
welche die hinreichende Realisierung von Unternehmenszielen in folgenden Berei-
chen gewährleisten sollen:

 Verlässlichkeit der fi nanziellen Berichterstattung
 Wirksamkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effi zienz) der Geschäftstätigkeit
 Einhaltung der anzuwendenden Gesetze und weiteren Vorschriften (Compliance)

Im Auftrag des Audit-Committees, des Chief Financial Offi cer oder des ordentlichen 
Abschlussprüfers beurteilten wir bei zahlreichen Konzernen das IKS im Bereich der 
IT-gestützten Konzernfi nanzberichterstattung. 

Unsere Erfahrungen bei Prüfungen von Konzernabschlüssen ergaben, dass im Bereich 
der Konzernbuchführung mittels Softwarelösungen das IKS vielfach ungenügend be-
ziehungsweise zu wenig wirkungsvoll ist. Auch die Einhaltung der Grundsätze ord-
nungsmässiger Buchführung ist nicht immer im erforderlichen Umfang gewährleistet.

Insbesondere sind die in der Konsolidierungssoftware eingebauten Rechenregelme-
chanismen, welche zu automatisch generierten Buchungen im Konzernabschluss 
führen, ungenügend dokumentiert und für den fachkundigen Leser nicht mit vertret-
barem Zeitaufwand interpretierbar.
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Praxiserfahrungen
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Ferner stellten wir bei einer Anzahl von durch uns beurteilten Anwendungen fest, 
dass das Regelwerk teilweise nicht richtig beziehungsweise unvollständig eingestellt 
wurde und dies zu fehlerhaften oder gar unvollständigen Buchungen im Konzernab-
schluss führte.

Die Nachvollziehbarkeit der durch die Software berechneten Werte in der Konzern-
rechnung gestaltete sich teilweise sehr zeitaufwändig. Dadurch ist die Einhaltung der 
Grundsätze ordnungsmässiger Konzernbuchführung nur teilweise erfüllt. Dies betrifft 
vor allem die konsolidierten Werte des Cash Flow Statement, die Währungsrücklagen 
sowie diejenigen des Eigenkapitalveränderungsnachweises.

Basierend auf dem durch uns entwickelten Standard-Programm für die Beurteilung 
der Wirksamkeit und Effizienz des IKS im Umfeld der Konsolidierungssoftwaresyste-
me unterstützen wir Sie bei der Einführung und dem Ausbau sowie der Beurteilung 
des internen Kontrollsystems im Bereich der Konzernfinanzberichterstattung.

Dabei werden folgende Bereiche bearbeitet oder beurteilt:

	 Zugriffsberechtigungen
	 Prozess für Anpassungen und Ergänzungen der Einstellungen in der Konsolidie-

rungssoftware
	 Datenerhebungsprozess und Datenkontrollmechanismen
	 Beurteilung der ordentlichen Dokumentation der Konsolidierungssoftware, insbe-

sondere im Bereich der durch das System automatisch generierten Buchungen
	 Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
	 Konzernhandbuchverwaltung
	 Personelle Organisation

Die Ergebnisse unserer Arbeiten zeigen Schwachstellen auf, wo Handlungsbedarf 
besteht und welche konkreten Massnahmen eingeleitet werden müssen, um das Ziel 
eines wirkungsvollen und effizienten IKS zu erreichen.

Beim Einsatz einer Konsolidierungssoftware für die Erstellung der Konzernberichter-
stattung bestehen unter anderem folgende Risiken (keine abschliessende Aufzählung):

	 Fehlaussagen im Konzernabschluss, weil das Regelwerk in der Konsolidierungs-
software, welches automatische Buchungen in der Konzernfinanzberichterstat-
tung generiert, nicht dem Rechnungslegungsstandard entspricht

	 Fehlaussagen im Konzernabschluss durch unvollständige beziehungsweise nicht 
wirkungsvolle IT-Kontrollen

	 Unerlaubte bzw. unautorisierte Manipulationen an der Datenbank / Konsolidie-
rungssoftware, welche zu Falschbilanzierungen führen können

	 Verspätete Publizierung des Konzernabschlusses durch  „technische“ Pannen
	 Verstösse im Zusammenhang mit der Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten
	 Fehlaussagen im Konzernabschluss durch nicht rechtzeitiges Instruieren der Kon-

zerngesellschaften über Ergänzungen /Anpassungen des Rechnungslegungsstandards
	 Automatisch durch die Software generierte Buchungen werden nicht in den Spie-

geldarstellungen nachgetragen, mit der Folge, dass die Spiegeldarstellungen nicht 
mit der Bilanz und der GuV übereinstimmen

	 Latente Steuern bleiben auf Konsolidierungsmassnahmen unberücksichtigt

Unsere 

Dienstleistungen

 

Bestehende Risiken
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Aufgrund der durchgeführten Analyse der Prozesse, Effizienz und Wirksamkeit des 
IKS sowie der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmässiger Konzernbuchführung 
durch ein Spezialistenteam für IT-gestützte Konzernberichterstattung werden die 
Schwachstellen und Risiken aufgezeichnet und konkrete Lösungsvorschläge für deren 
Beseitigung unterbreitet.

Sie erhalten:

	 Gegebenenfalls Aufzeichnungen von weiteren Optimierungen in der Effizienz und 
der Verlässlichkeit des IKS

	 Feststellungen zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsmässiger Konzernbuchfüh-
rung und wo erforderlich, praktikable Lösungsvorschläge wie die Gesetzesvor-
schriften eingehalten werden können

	 Aufzeichnungen über mögliche Falschaussagen in der Konzerfinanzberichterstat-
tung infolge Schwachstellen im Datenerhebungs- und Verarbeitungsprozess und 
entsprechende praxisorientierte Lösungsansätze zur Erhöhung der Verarbeitungs-
sicherheit

	 Gegebenenfalls Hinweise bezüglich Optimierungsmöglichkeiten im Verarbeitungs-
prozess aufgrund unserer langjährigen praktischen Erfahrungen in diesem Bereich

Die Ergebnisse aus unseren Beurteilungen gestatteten es dem Audit-Committee bzw. 
dem Chief Financial Officer klare Weisungen bezüglich den Anforderungen an das 
IKS im Bereich der Konzernfinanzberichterstattung zu erlassen. 

Der ordentliche Abschlussprüfer kann, basierend auf unseren Ergebnissen, anlässlich 
der Prüfungsplanung gezielt Prüfungshandlungen definieren, welche den gegebenen 
Umständen wirkungsvoll Rechnung tragen. 
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